
Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre bei der Verwendung eigener Aktien (§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
i.V.m. § 186 Abs. 3 und 4 AktG) zu Punkt 7 der Tagesordnung:

Der Gesetzgeber hat Aktiengesellschaften durch § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
die Möglichkeit eingeräumt, eigene Aktien auf Grund einer höchstens
fünf Jahre geltenden Ermächtigung der Hauptversammlung zu erwer-
ben, sofern damit nicht der Zweck des Handels in eigenen Aktien ver-
folgt und das Gebot der aktienrechtlichen Gleichbehandlung beachtet
wird. Nach Ansicht des Vorstands ist es für die Gesellschaft zweckmäßig,
eigene Aktien zu erwerben und auch in einer anderen Form als durch
ein Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, um auf diese Weise ihre
Flexibilität bei der Eigenkapitalfinanzierung zu verbessern.

Bereits die Hauptversammlung vom 3. Juni 2008 und erneut die
Hauptversammlung vom 12. Juni 2009 hatte die Gesellschaft ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 11. Dezember
2010 einmal oder mehrmals auf den Inhaber lautende Aktien der
Gesellschaft bis zu einer Gesamtzahl von 250.000 Stück zu erwerben
und auch in anderer Weise als durch Veräußerung über die Börse zu ver-
wenden. Diese Ermächtigung wurde bislang nicht ausgenutzt. Da die
derzeit gültige Ermächtigung vor der Hauptversammlung 2011 aus-
läuft, bedarf es zum künftigen Erwerb eigener Aktien und ihrer
Verwendung in anderer Weise als durch Veräußerung über die Börse
einer neuen Ermächtigung.

Durch den Beschluss der Hauptversammlung soll die Gesellschaft in
die Lage versetzt werden, die erworbenen eigenen Aktien unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu allen gesetzlich zulässigen
Zwecken verwenden zu können. 

Die Ermächtigung gilt insbesondere für die Verwendung der eigenen
Aktien unmittelbar oder mittelbar als Gegenleistung bei Unter -
nehmenszusammenschlüssen, beim Erwerb von Unternehmen,
Anteilen an Unternehmen oder anderen Wirtschaftsgütern. Eigene
Aktien sind als Akquisitionswährung ein wichtiges Instrument. Für die
Gesellschaft können sie eine günstige Finanzierungsmöglichkeit dar-
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stellen. Von Veräußerern werden sie vielfach als Gegenleistung ver-
langt. Der Vorstand wird bei der Festlegung der Bewertungsrelationen
darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre gewahrt werden und
sie sich bei der Bemessung des Wertes der eigenen Aktien als
Gegenleistung am Börsenkurs der Aktie der OVB Holding AG orientieren.
Mit der entsprechenden Ermächtigung soll die Gesellschaft in die Lage
versetzt werden, Akquisitionen, bei denen die Gegenleistung ganz oder
teilweise in Aktien besteht, schnell und flexibel durchführen zu können,
insbesondere ohne die zeitlich häufig nicht mögliche Befassung der
Hauptversammlung. Die Verwendung eigener Aktien für Akquisitionen
hat für die Aktionäre zudem den Vorteil, dass ihr Stimmrecht im
Vergleich zu der Situation vor Erwerb der eigenen Aktien durch die
Gesellschaft nicht verwässert wird.

Der Gesellschaft soll auch die Möglichkeit eingeräumt werden, eigene
Aktien durch ein öffentliches Kaufangebot zu erwerben. Bei dieser
Variante kann jeder Aktionär frei entscheiden, ob und wie viele Aktien
er der Gesellschaft anbieten möchte. Übersteigt die der Gesellschaft
angebotene Menge von Aktien die Anzahl der von der Gesellschaft
nachgefragten Aktien, so muss eine Zuteilung der Annahme der
Verkaufsangebote erfolgen. Die Zuteilung richtet sich dabei grundsätzlich
nach dem Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien. Hierbei soll es der
Gesellschaft aber möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleinerer
Offerten bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der
Gesellschaft je Aktionär vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu,
gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quote und
kleine Restbestände möglichst zu vermeiden und damit die technische
Abwicklung zu erleichtern.

Die Ermächtigung eröffnet der Gesellschaft schließlich auch die
Möglichkeit, die erworbenen eigenen Aktien im Rahmen eines
Mitarbeiterbeteiligungsmodells zu verwenden und sie unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre den Mitarbeitern,
Führungskräften, Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie den selbstän-
digen Handelsvertretern der OVB Holding AG und ihrer in- und auslän-
dischen Tochtergesellschaften zum Bezug anzubieten. Die Ausgabe von
Aktien an Mitarbeiter im Konzern und selbständige Handelsvertreter
der Konzerngesellschaften dient der Bindung der Mitarbeiter und
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Handelsvertreter an das Unternehmen und wirkt so über eine verstärkte
Identifikation mit der Gesellschaft motivierend. Die Beteiligung dient
damit der Steigerung des Unternehmenserfolges und liegt daher im
unmittelbaren Gesellschaftsinteresse. 

Angesichts der mit der Veräußerung der Aktien verfolgten Zwecke, die
sowohl im Interesse der Gesellschaft als auch der Aktionäre liegen, und
der Beschränkung des Umfangs ist der Bezugsrechtsausschluss sach-
lich gerechtfertigt und angemessen.

Zurzeit gibt es keine konkreten Akquisitionsvorhaben, für die eigene
Aktien verwendet werden sollen. Der Vorstand wird in der jeweils nächs-
ten Hauptversammlung über die Ausnutzung dieser Ermächtigung
berichten.

Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG darf die Summe der zu erwerbenden Aktien
10 Prozent des Grundkapitals nicht übersteigen. Dies ist durch eine ent-
sprechende Beschränkung der Ermächtigung auf 300.000 Stück sicher-
gestellt, was rund 2,1 Prozent des bestehenden Grundkapitals entspricht,
das 14.251.314,00 EUR beträgt und in 14.251.314 Stückaktien eingeteilt ist.

Der Vorstand soll durch die Hauptversammlung ferner ermächtigt wer-
den, eigene Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss ein-
zuziehen. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht dabei entsprechend
§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG vor, dass der Vorstand die Aktien auch ohne
Kapitalherabsetzung einziehen kann. Durch Einziehung der Aktien
ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich der anteilige Betrag der übrigen
Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand wird inso-
weit ermächtigt, die Satzung hinsichtlich der Anzahl der Stückaktien
mit Zustimmung des Aufsichtsrats anzupassen. Die Rechte der
Aktionäre werden durch eine Einziehung nicht beeinträchtigt.

Der schriftliche Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 und 4 AktG ist für die
Aktionäre im Internet unter http://www.ovb.ag/InvestorRelations/
Hauptversammlung/Hauptversammlung2010 zugänglich und wird
darüber hinaus  auch in der Hauptversammlung ausliegen. 
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